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Häufige Fragen zum Beschluss Nr. 34 „COVID 19 und erhöhte Hygienekosten“

 
 
Der Beschluss im Wortlaut:

 
Zur  Abgeltung  der aufgrund  der  COVID-19-Pandemie  deutlich  erhöhten  Kosten  für  Schutzkleidung  etc.
 kann  der  Zahnarzt  die  Geb.-Nr.  3010  GOZ  analog  zum  2,3  fachen  Satz,  je  Sitzung,  zum Ansatz bringen.
Auf der Rechnung ist die Geb.-Nr. mit der Erläuterung „3010 analog – erhöhter Hygieneaufwand“ zu versehen.
Dem entsprechend kann ein erhöhter Hygieneaufwand dann jedoch nicht zeitgleich ein Kriterium bei der
Faktorsteigerung nach § 5 Abs. 2 darstellen. Dieser Beschluss tritt am 09. April 2020 in Kraft und gilt zunächst
befristet bis zum 31. Juli 2020. Er erfasst alle in diesem Zeitraum durchgeführten Behandlungen.

 
 
FAQ

 
Für welche Praxisform gilt der Beschluss?

 
Antwort:
Die vereinbarte Hygiene-Pauschale für Zahnärzte gilt nur für ambulante Behandlungen bei
niedergelassenen Zahnärzten und zugelassenen MVZ. Krankenhäuser erhalten andere Formen von
Hygiene-Abgeltungen.

 
 
Gilt der Beschluss nur für Zahnärzte?

 
Antwort:
Die vereinbarte Hygiene-Pauschale gilt für Zahnärzte, MKG-Chirurgen und Kieferorthopäden jeweils in
ambulanten Praxen und zugelassenen MVZ.

 
 
Kann die Geb.-Nr. 3010 GOZ analog auch bei GKV-Patienten berechnet werden?

 
Antwort:
Die Regelung gilt grundsätzlich nicht für gesetzlich Versicherte. Für gesetzlich Versicherte sollen
entsprechende Regelungen für die Abgeltung der Covid19-bedingten Hygieneaufwände getroffen
werden.

 
Für GKV-Patienten, die Privatleistungen in Anspruch nehmen, gilt der Beschluss ausnahmsweise unter
den folgenden Voraussetzungen:

a) Anspruch auf Kostenerstattung durch eine private Zusatzversicherung (hier können tarifliche
Leistungsbegrenzungen wie Erstattungsobergrenzen oder Zahnstaffelregelungen einer
Erstattung entgegenstehen) und

b) der erhöhte Hygieneaufwand wird nicht durch eine gesonderte Vergütung bzw. kostenlose
Bereitstellung von Hygienematerialien der GKV abgedeckt (keine Doppelberechnung).

 
 
Kann der Beschluss auch im Basis- und Standardtarif umgesetzt werden?

 
Antwort:
Auch für den Basis- und Standardtarif kann ausnahmsweise der 2,3fache Bemessungsfaktor (anstatt
dem 2,0fachen Faktor) der GOZ-Nr. 3010 analog für die Hygieneabgeltung berechnet werden.

 
 



Sind spezielle Begründungen erforderlich?

 
Antwort:
Die Berechnung hat wie folgt zu erfolgen:

 
Geb.-Nr. Leistung Faktor
3010a erhöhter Hygieneaufwand

entsprechend Geb.-Nr. 3010 GOZ,
Entfernung eines mehrwurzeligen
Zahnes

2,3

 
 

Ist dieser Beschluss auch auf Selbstzahler ohne Inanspruchnahme einer privaten
Krankenversicherung anwendbar?

 
Antwort:
Zur Abgeltung der hygiene- und pandemiebedingten Mehraufwände bei Zahnärzten erscheint eine
Anwendbarkeit des Beschlusses auch auf Selbstzahler gerechtfertigt.

 
 
Stand: 24. April 2020


